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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Dr. Christian Magerl, Thomas Gehring, Ul-
rike Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Markus 
Ganserer, Thomas Mütze, Dr. Martin Runge, Rosi 
Steinberger, Martin Stümpfig und Fraktion (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Streckenbezogene und befristete Fahrverbote in 
die Aktionspläne zur Luftreinhaltung aufnehmen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, den Vorgaben 
des Verwaltungsgerichts München Folge zu leisten 
und für die Aktionspläne zur Luftreinhaltung schnell 
wirksame Maßnahmen aufzulegen. 

Dabei sind auch befristete streckenspezifische Fahr-
verbote für Diesel-Fahrzeuge mit aufzunehmen, die 
insbesondere bei Wetterlagen, die hohe Stickstoffdi-
oxid-Stunden-Mittelwerte erwarten lassen, in Kraft 
treten. Damit lässt sich der Jahresmittelwert der 
Stickoxide, der für die Nichteinhaltung der Luftreinhal-
terichtlinie ausschlaggebend ist, am wirkungsvollsten 
senken. 

An Straßenabschnitten, die den Stickstoffdioxid-Jahres-
grenzwert nur knapp überschreiten, sind Geschwin-
digkeitsbegrenzungen auf 30 km/h zu prüfen. 

Weiterhin soll sich die Staatsregierung dafür einset-
zen, dass 

─ ein Nachrüstprogramm für alle Euro 5/V leichte 
Nutzfahrzeuge (Liefer- und Handwerkerfahrzeuge) 
auf aktuelle Euro 6/VI SCR-Technologie aufgelegt 
wird; 

─ die Hardware-Nachrüstung mit Harnstoff-betrieb-
ener SCR Abgasreinigungsanlage bei allen Euro 
5 + 6-Diesel-Fahrzeugen durch und auf Kosten 
der Hersteller eingefordert wird. Dabei ist sicher-
zustellen, dass der Euro 6-Grenzwert für NOx von 
80 mg/km auf der Straße (RDE) bis -15 Grad Cel-
sius eingehalten wird. 

Begründung: 

Solange die Grenzwerte nicht auf anderem Wege 
eingehalten werden können, sind nach dem Urteil des 
Verwaltungsgerichts (VG) Düsseldorf vom 13.09.2016 
bei der Fortschreibung eines Luftreinhalteplans eine 
aktuelle Bestandsaufnahme und Prüfung auch ein-
schneidender Maßnahmen in Bezug auf Dieselfahr-
zeuge vorzunehmen, die deren hohen Verursa-
chungsanteil hinreichend Rechnung tragen (VG Düs-
seldorf, a. a. O., Rn. 43). Erforderlich ist somit eine 
differenzierte Auseinandersetzung mit der besonderen 
Problematik von Dieselfahrzeugen, die überproportio-
nal an der Überschreitung des NO2-Grenzwerts betei-
ligt sind. 

Nach Auffassung des VG Düsseldorf bestehen keine 
durchgreifenden rechtlichen Bedenken, ein Durch-
fahrtverbot mit dem Zeichen 251 aus der Anlage 2 zu 
§ 41 Abs. 1 der Straßenverkehr-Ordnung (StVO) (Ver-
bot für Kraftwagen) mit einem entsprechenden – auf 
(bestimmte) Dieselfahrzeuge bezogenen – Zusatzzei-
chen umzusetzen. Ein solches Zusatzzeichen könne 
auf Landesebene durch die zuständige oberste Lan-
desbehörde eingeführt werden. Es sei Aufgabe des 
Landes, etwaige – aus Gründen der Verhältnismäßig-
keit (§ 47 Abs. 4 S. 1 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes – BImSchG) gebotene – Beschrän-
kungen auf bestimmte Dieselfahrzeuge (mit schlech-
terem Emissionsverhalten) durch eine allgemein ver-
ständliche und widerspruchsfreie Formulierung zum 
Ausdruck zu bringen. 

Ausnahmen von den Verkehrsverboten könnten ins-
besondere auf § 1 Abs. 2 der 35. Bundes-Immissions-
schutzverordnung (BImSchV) gestützt werden. Da-
nach kann die zuständige Behörde Ausnahmen von 
Verkehrsverboten zulassen, soweit dies im öffentli-
chen Interesse liegt, insbesondere wenn dies zur Ver-
sorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gü-
tern und Dienstleistungen notwendig ist, oder über-
wiegende und unaufschiebbare Interessen Einzelner 
dies erfordern, insbesondere wenn Fertigungs- und 
Produktionsprozesse auf andere Weise nicht auf-
rechterhalten werden können (VG Düsseldorf, 
a. a. O., Rn. 52 ff.). Das VG Düsseldorf weist weiter 
darauf hin, dass Maßnahmen zur Entlastung einer 
Straße, die Verlagerungseffekte mit sich bringen, kei-
nesfalls dazu führen dürfen, dass der Grenzwert an 
anderer Stelle noch weiter als bisher überschritten 
wird (VG Düsseldorf, a. a. o., Rn. 59 ff.). 

Das Düsseldorfer Urteil weist also den Weg für einen 
wirksamen Aktionsplan. 
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Falls das Bundesverwaltungsgericht dem Düsseldor-
fer Urteil nicht zustimmt sind kreative Lösungen durch 
Staatsregierung und Stadt gefordert, um die Luftrein-
halterichtlinie einzuhalten. Da für Veranstaltungen 
durchaus Straßensperrungen möglich sind, sind auch 
solche Maßnahmen zur Reduzierung von Stickstoffdi-

oxid an Belastungstagen zu prüfen. Dem Mobilitäts-
bedürfnis der Bevölkerung kann durch eine Verstär-
kung des ÖPNV an diesen Sperrtagen Rechnung 
getragen werden. Um den Anreiz zu erhöhen, auf den 
ÖPNV umzusteigen, sollte der Freistaat Bayern verbil-
ligte Tages- und Einzelfahrkarten bezuschussen. 

 



wenige Menschen schaffen es, sich in einem Satz so 
eklatant zu widersprechen wie Sie.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Adelt, 
wir brauchen keine Nachhilfe in Sachen Kommunal-
politik. Sie behaupten ständig, wir hätten vor zwei 
Jahren diesem Kompromiss im Bayerischen Landtag 
zugestimmt. Ich empfehle Ihnen, einmal die Protokolle 
nachzulesen. Kein einziger Kollege hat mit Ja ge-
stimmt. Hören Sie endlich auf, hier im Plenarsaal 
diese falschen Behauptungen zu verbreiten! Das gilt 
auch für all diejenigen, die das bis jetzt über uns be-
hauptet haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir 
haben diesem Kompromiss, diesem Gesetz, mitnich-
ten zugestimmt.

Noch ein weiterer Punkt: Gerade weil wir FREI-
EN WÄHLER kommunalpolitische Erfahrung haben, 
wissen wir, wie wichtig es ist, dass die Staatsregie-
rung bei diesem Thema für Klarheit sorgt. Herr Kolle-
ge Adelt, damit Sie das auch wissen: Die Staatsregie-
rung ist die oberste Rechtsaufsichtsbehörde. Herr 
Kollege Dr. Herrmann hat recht: Die Staatsregierung 
darf natürlich nicht in die kommunale Selbstverwal-
tung eingreifen, aber sie kann Empfehlungen für 
einen sinnvollen und gleichmäßigen Verwaltungsvoll-
zug geben. Das ist der Sinn und das Ziel dieses An-
trags. Dieser Antrag ist gut, und dieser Antrag ist rich-
tig. Wir werden es schaffen, dass die 
Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden, und sor-
gen zusammen mit der CSU dafür, dass bis dahin ein 
kommunalfreundlicher Vollzug gewährleistet ist.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – 
Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist 
die Aussprache geschlossen.

Ich werde jetzt den Beschlusstext verlesen, über den 
dann in namentlicher Form abgestimmt wird:

Die Staatsregierung wird gebeten, die Kommu-
nen im Sinne eines einheitlichen Verwaltungsvoll-
zugs darauf hinzuweisen, dass Bescheide auf-
grund von Straßenausbaubeitragssatzungen bis 
zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens 
nicht erlassen werden sollen.

Ich eröffne die namentliche Abstimmung. Dafür ste-
hen fünf Minuten zur Verfügung.

(Namentliche Abstimmung von 15.02 bis 
15.07 Uhr)

Die fünf Minuten sind um. Die Abstimmung ist ge-
schlossen. Die Stimmkarten werden außerhalb des 
Sitzungssaales ausgezählt. 

Wir kommen nun zur namentlichen Abstimmung über 
den Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion betreffend 
"Zeit für Gerechtigkeit – Bildungsqualität erhöhen, Fa-
milien stärken" auf Drucksache 17/20309. Über die-
sen Antrag wird ebenfalls in namentlicher Form abge-
stimmt. Dafür stehen drei Minuten zur Verfügung. – 
Noch eine Minute!

(Namentliche Abstimmung von 15.07 bis 
15.10 Uhr)

Die drei Minuten sind um. Wir schließen die Abstim-
mung und zählen außerhalb des Sitzungssaales aus. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/20311 mit 17/20318 sowie die Drucksa-
chen 17/20331 mit 17/20333 werden in die zuständi-
gen federführenden Ausschüsse verwiesen.

Wir unterbrechen jetzt die Sitzung und warten die Er-
gebnisse der Auszählungen ab.

(Unterbrechung von 15.11 bis 15.12 Uhr)

Ich eröffne nun wieder die Sitzung und gebe das Er-
gebnis der namentlichen Abstimmungen bekannt, zu-
nächst zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten 
Markus Rinderspacher, Martin Güll, Margit Wild und 
anderer und Fraktion (SPD) betreffend "Zeit für Ge-
rechtigkeit – –

(Unruhe)

Ich bitte doch um etwas Ruhe. Wir sind in wenigen 
Minuten, wenn nicht sogar Sekunden fertig. Ergebnis 
der namentlichen Abstimmung über den Dringlich-
keitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Martin Güll, Margit Wild und anderer und Fraktion 
(SPD) betreffend "Zeit für Gerechtigkeit – Bildungs-
qualität erhöhen, Familien stärken", Drucksa-
che 17/20309: Mit Ja haben 43 gestimmt, mit Nein 
haben 79 gestimmt, Stimmenthaltungen: 13. Damit ist 
der Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwan-
ger, Florian Streibl, Thorsten Glauber und anderer 
und Fraktion (FREIE WÄHLER) betreffend "Straßen-
ausbaubeiträge: Keine Bescheide mehr rausschi-
cken!", Drucksache 17/20310: Mit Ja haben 123 ge-
stimmt, mit Nein haben 13 gestimmt, 
Stimmenthaltungen gab es 4. Damit ist der Dringlich-
keitsantrag angenommen.
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, 
Ludwig Hartmann, Dr. Christian Magerl u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/20315 

Streckenbezogene und befristete Fahrverbote in die Aktionsplä-
ne zur Luftreinhaltung aufnehmen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Dr. Christian Magerl 
Mitberichterstatter: Hans Ritt 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Umwelt 
und Verbraucherschutz federführend zugewiesen. Weitere 
Ausschüsse haben sich mit dem Dringlichkeitsantrag nicht be-
fasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 79. Sitzung am 1. Februar 2018 beraten und mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig 
Hartmann, Dr. Christian Magerl, Thomas Gehring, Ulrike Gote, 
Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Markus Ganserer, Thomas Mütze, 
Dr. Martin Runge, Rosi Steinberger, Martin Stümpfig und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/20315, 17/20914 

Streckenbezogene und befristete Fahrverbote in die Aktionsplä-
ne zur Luftreinhaltung aufnehmen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nun rufe ich Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, vorab einige Informationen dazu: Die Lis-

tennummer 38 ist von der Abstimmung ausgenommen. Dies ist der Antrag der Abge-

ordneten Aiwanger, Streibl, Prof. Dr. Piazolo und Fraktion (FREIE WÄHLER) betref-

fend "Kritische Prüfung der Südwest-Umgehung Olching" auf Drucksache 17/19285. 

Er soll auf Wunsch der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einzeln beraten werden. 

Der Aufruf würde am Ende der Tagesordnung erfolgen.

Des Weiteren möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass der Ausschuss für Bundes- 

und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen in seiner Sitzung am 

Dienstag die unter der Nummer 3 aufgeführte Subsidiaritätsangelegenheit betreffend 

die "Bewertung von Gesundheitstechnologien" auf der Drucksache 17/21174 beraten 

und einstimmig empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, bei den Beratungen 

im Bundesrat auf Subsidiaritätsbedenken hinzuweisen und darauf hinzuwirken, dass 

diese Bedenken Eingang in den Beschluss des Bundesrats finden. Die Beschluss-

empfehlung ist der Liste beigefügt.

Die unter den Nummern 4 bis 6 aufgeführten öffentlichen Konsultationsverfahren auf 

den Drucksachen 17/20592 bis 20594 wurden diese Woche ebenfalls im Ausschuss 

endberaten. Die Ausschüsse haben auch hier einstimmig empfohlen, zu den Konsulta-

tionsverfahren eine Stellungnahme abzugeben. Im Einzelnen verweise ich auf die der 

Abstimmliste beigefügten Beschlussempfehlungen der Ausschüsse.

(...)

Protokollauszug
128. Plenum, 22.03.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1
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Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Wir kommen damit zur Abstimmung über die 

Liste. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der 

Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von CSU, SPD, 

FREIEN WÄHLERN und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Danke schön. Gibt es Gegen-

stimmen? – Keine Gegenstimme. Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthaltung. 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
128. Plenum, 22.03.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 2
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